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Bundesgesetz über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten 

Änderung des Tierseuchengesetzes

Änderung des Tierschutzgesetzes
Vernehmlassung vom 12. Mai 2010 bis 31. August 2010



Stellungnahme von

Name / Firma / Organisation
: Verein Pro Junghund (Sektion Schweizerische Kynologische Gesellschaft)
Abkürzung der Firma / Organisation
: PJ SKG
Adresse
: Rietstrasse 179 , 8200 Schaffhausen 
Kontaktperson
: Ursula Hatt
Telefon
: 052 625 10 71 
E-Mail
: u.hatt@gmx.ch
Datum
: 19. August 2010
Wichtige Hinweise:
1.
Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!

2.
Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen möchten, so können Sie unter "Extras/Dokumentenschutz aufheben" den Schreibschutz aufheben.

3.
Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte bis am 31. August 2010 an folgende E-mail Adresse: recht@bvet.admin.ch

	Bundesgesetz über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten

	Name / Firma

(bitte auf der ersten Seite angegebene Abkürzung verwenden)
	Allgemeine Bemerkungen

	PJ SKG

	Wir nehmen zu diesem Vorschlag für ein neues Bundesgesetz über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten keine Stellung, da es unseren Tätigkeitsbereich nicht betrifft. 
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	Änderung des Tierseuchengesetzes

	Name / Firma

(bitte auf der ersten Seite angegebene Abkürzung verwenden)
	Allgemeine Bemerkungen

	PJ SKG

	Wir nehmen insofern zur Revision des TSG Stellung, als es die Hunde betrifft. 

	
	
	
	

	Name / Firma
	Artikel
	Kommentar / Bemerkungen
	Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag)

	PJ SKG

	21 Abs. 1
	Die SKG bekämpft seit vielen Jahren, nicht zuletzt mit ihrer Kampagne "Augen auf beim Hundekauf" die Auswüchse des Handels mit Hunden, insbesondere Welpen aus nicht kontrollierten Zuchtstätten. Die SKG warnt potenzielle Käufer auch vor dem Kauf von Hunden über das Internet, insbesondere von solchen aus Osteuropa, die häufig in einem gesundheitlich problematischen Zustand in die Schweiz eingeführt werden und deren Herkunft und damit Aufzucht sich in keiner Art und Weise nachvollziehen lässt. Die SKG begrüsst deshalb die Ausdehnung von Art. 21 Abs. 1 und damit das Verbot des Hausierhandels mit Tieren auch auf Hunde. Fraglich ist, ob mit diesem Verbot des Hausierhandels auch alle Missstände unterbunden werden können. Der Begriff des Hausierhandels ergibt sich allenfalls aus dem Bundesgesetz über das Gewerbe der Reisenden (SR 943.1). Falls ein Schweizer Kunde bei einem ausländischen Hundehändler über das Internet einen Welpen bestellt und letzterer diesen dann in die Schweiz bringt, stellt sich die Frage, ob dies tatsächlich vom Hausierhandel erfasst ist. 
	     


	Änderung des Tierschutzgesetzes

	Name / Firma

(bitte auf der ersten Seite angegebene Abkürzung verwenden)
	Allgemeine Bemerkungen

	PJ SKG

	Die Stellungnahme beschränkt sich auf die Änderungen von Art. 7 und Art. 10.

	
	
	
	

	Name / Firma
	Artikel
	Kommentar / Bemerkungen
	Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag)

	PJ SKG

	7 Abs. 4
	Gemäss Art. 76 TSchV war bislang einzig die Verwendung von bestimmten Geräten insbesondere bei der Hundeausbildung verboten. Vorbehalten blieb die Bewilligungspflicht gemäss Art. 76 Abs. 3 TSchV. Der Begriff der "Verwendung" hat in der Praxis zu Problemen geführt. Die SKG begrüsst es deshalb, dass auf Gesetzesstufe mit dem neuen Art. 7 Abs. 4 eine Grundlage geschaffen wird, die nicht bloss das Verwenden, sondern auch das Inverkehrbringen von schmerzverursachenden Hilfsmitteln oder Geräten melde-, resp. bewilligungspflichtig erklären oder gar verbieten kann. Es fördert die Rechtssicherheit, wenn beispielsweise Stachelhalsbänder nicht bloss nicht verwendet, sondern auch nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürfen. Der blosse Besitz solcher bewilligungspflichtig erklärter oder verbotener Geräte bleibt jedoch weiterhin straflos.  
	     

	PJ SKG

	10 Abs. 2
	Der bisherige Art. 10 Abs. 2 zweiter Satz gab dem Bundesrat die Kompetenz, die Zucht, das Erzeugen und das Halten von Tieren mit bestimmten Merkmalen, insbesondere Abnormitäten in Körperbau und Verhalten, zu verbieten. Das Verbot wurde bereits jetzt insbesondere mit Art. 25 Abs. 3 TSchV umgesetzt. Neu soll der Bundesrat auch die Kompetenz erhalten, die Ein-, Durch- und Ausfuhr sowie das Inverkehrbringen solcher Tiere zu verbieten. Diese Erweiterung ist konsequent. Wenn die Zucht, das Erzeugen oder das Halten solcher Tiere in der Schweiz verboten ist, besteht für Züchter auch kein Interesse mehr, solche Tiere in die Schweiz zu importieren. Dass solche Tiere dann auch nicht mehr ausgestellt werden können, ist ohne weiteres in Kauf zu nehmen. 
	     


1
MB = Member body (enter the ISO 3166 two-letter country code, e.g. CN for China)
** = ISO/CS editing unit

2
Type of comment:
ge = general
te = technical 
ed = editorial 

NB
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